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Regeste

Öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse Bund (Übriges)

Erwägungen

E. 1
Gemäss Art. 31 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht
(VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das
Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Entscheide der ETH-Beschwerdekommission
sind beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar (Art. 37 Abs. 1 ETH-Gesetz in Verbindung
mit Art. 33 VGG). Das Bundesverwaltungsgericht ist deshalb für die Beurteilung der
Beschwerde zuständig. Das Verfahren richtet sich gemäss Art. 37 VGG nach dem VwVG,
soweit das VGG nichts anderes bestimmt.

E. 2
Der Beschwerdeführer ist zur vorliegenden Beschwerde berechtigt (Art. 48 Abs. 1 VwVG).
Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 und 52 VwVG) ist
demnach einzutreten.

E. 3
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzungen
von Bundesrecht - einschliesslich der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des
Sachverhalts und Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens - sowie auf
Angemessenheit hin (Art. 49 VwVG).

E. 4
Das Zivilgericht des Kantons Waadt hat mit Urteil vom 2. Oktober 2006 rechtskräftig
entschieden, dass der Beschwerdeführer zivilrechtlicher Eigentümer des Epitaxie-Ofens,
ACRT-Ofens und Elektroschranks ist. Im vorliegenden Verfahren ist zu klären, ob der
Beschwerdegegnerin - wie sie geltend macht - ein Herausgabeanspruch gegenüber dem
Beschwerdeführer gestützt auf öffentlich-rechtliche Normen zusteht.

E. 5
Die hier umstrittene Schenkung der drei Apparaturen ist im Dezember 1990, das heisst vor
Inkrafttreten der AngO ETH-Bereich am 1. Januar 2000, erfolgt. Folglich sind die zur Zeit
der Schenkung geltenden Erlasse massgebend. Nach Art. 26 Abs. 1 des Bundesgesetzes
vom 30. Juni 1927 über das Dienstverhältnis der Bundesbeamten (Beamtengesetz, AS 1927
459) in der Fassung vom 3. Oktober 1958 (AS 1959 29) war es Beamten untersagt, für sich
oder für andere Geschenke oder sonstige Vorteile zu beanspruchen, anzunehmen oder sich



versprechen zu lassen, wenn dies im Hinblick auf ihre amtliche Stellung geschah. Gemäss
Art. 26 Abs. 3 Beamtengesetz verfielen Geschenke oder sonstige Vorteile, die der Beamte
widerrechtlich angenommen hat, dem Bund. Gleichlautende Bestimmungen enthielt die
Angestelltenordnung vom 10. November 1959 (AS 1959 1181) in den Art. 27 Abs. 1 und 3.
Diese Angestelltenordnung galt auch für die Angestellten der Eidgenössichen Technischen
Hochschulen (Art. 1 Abs. 1 Angestelltenordnung).

E. 5.1
Zweck des Verbots der Annahme von Geschenken ist die Wahrung der Unabhängigkeit
öffentlicher Dienstnehmer und die Verhinderung von Bestechung und Korruption (Peter
Hänni, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht Bd. I, Organisationsrecht, Teil 2
Personalrecht des Bundes, 2. Aufl., Basel/Genf/München 2004, Rz. 187; Peter Bellwald,
Die disziplinarische Verantwortlichkeit der Beamten, Bern 1985, S. 69; vgl. auch Bericht
des Bundesrates über Korruptionsprävention vom 16. Juni 2003
[Korruptionspräventionsbericht], Ziffer 3). Es geht darum, das Vertrauen der Öffentlichkeit
in die Tätigkeit der staatlichen Organe zu erhalten, mithin das Rechtsgut der Integrität der
Verwaltung zu schützen (Rudolf Gerber, Zur Annahme von Geschenken durch Beamte des
Bundes, Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht 1979, S. 244 f.; Walter Hinterberger,
Disziplinarfehler und Disziplinarmassnahmen im Recht des öffentlichen Dienstes, Unter
besonderer Berücksichtigung der Regelungen des Bundes und des Kantons St. Gallen, St.
Gallen 1986, S. 211; Peter Hänni, Die Treuepflicht im öffentlichen Dienstrecht, Freiburg
1982, (Treuepflicht), S. 51 f., 68).

E. 5.2
Vom Geschenkannahmeverbot erfasst werden Geschenke oder sonstige Vorteile. Nicht
darunter fallen dagegen geringfügige und sozial übliche Vorteile (Art. 27 Abs. 5
Angestelltenordnung), wobei die Obergrenze für die Geringfügigkeit bei wenigen hundert
Franken angesetzt wird (Korruptionspräventionsbericht, Anhang, Ziffer 2 Frage 2; Hänni,
a.a.O., Rz. 187).

E. 5.3
Unter das Annahmeverbot fallen Geschenke sodann nur, wenn sie im Hinblick auf die
dienstliche Stellung beansprucht, angenommen oder versprochen werden (Art. 27 Abs. 1
Anstelltenordnung). Erforderlich ist folglich ein Zusammenhang zwischen der Zuwendung
und der Eigenschaft als öffentlich-rechtlicher Angestellter. Unerheblich ist dagegen, ob das
Geschenk vor oder nach einer Amtshandlung überreicht oder gewährt wird, oder ob es die
Amtshandlung in irgendeiner Form tatsächlich beeinflusst hat (Hinterberger, a.a.O., S. 213
f.; Hänni, Treuepflicht, S. 68 f.; Hermann Schroff/David Gerber, Die Beendigung der
Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen, Unter Berücksichtigung der Dienstrechte der
Städte Bern, Frauenfeld, Luzern, Winterthur und Zürich und der Munizipialgemeinde
Weinfelden sowie des Fürstentums Liechtenstein, St. Gallen 1985, S. 96). Es genügt der
Nachweis, dass der Beamte oder Dritte das Geschenk nicht als Privatperson empfangen hat
(Botschaft des Bundesrates vom 18. Juli 1924 zum Entwurfe eines Bundesgesetzes über das
Dienstverhältnis der Bundesbeamten [Botschaft BtG], Bundesblatt [BBl] 1924 III, S. 101).
Entscheidend ist somit, ob die Zuwendung im Rahmen des Arbeitsverhältnisses erfolgt ist
(Hänni, a.a.O., Rz. 188; so auch der heute geltende Art. 21 Abs. 3 des
Bundespersonalgesetzes vom 24. März 2000 [BPG, SR 172.220.1]), und der Angestellte
das Geschenk aufgrund seiner dienstlichen Stellung, und nicht als Privatperson, erhalten hat



(Bellwald, a.a.O., S. 72). Die Unterscheidung zwischen privaten Geschenken und solchen,
die im Hinblick auf die öffentlich-rechtliche Anstellung gegeben werden, ist zuweilen nicht
einfach zu treffen (Botschaft BtG, S. 101). Als Abgrenzungskriterien dienen einerseits der
Wert des Geschenkes und andererseits insbesondere die erkennbaren Absichten des
Schenkers (Hänni, Treuepflicht, S. 69; Hinterberger, a.a.O., S. 214). Steht die Zuwendung
in einem unmittelbaren Zusammenhang mit einer dienstlichen Leistung gegenüber dem
Schenker, dürften dessen Absichten unzweifelhaft sein. Ist dagegen ein Zusammenhang
weniger offensichtlich, ist weiter auf die Beziehungen zwischen Schenker und Angestelltem
abzustellen. Bestehen lediglich dienstliche Beziehungen, erscheint eine Zuwendung im
Hinblick auf die dienstliche Stellung als wahrscheinlich. Sind auch ausserdienstliche
Kontakte vorhanden, sind die konkreten Umstände zu berücksichtigen. Massgeblich ist
dabei darauf zu achten, ob der Schenker mit seiner Zuwendung Nebenabsichten verbinden
könnte, die sich auf das dienstliche Verhalten des Angestellten beziehen, oder jedenfalls ein
solcher Anschein entstehen könnte (Hinterberger, a.a.O., S. 214 f.). Entstehen beim
Angestellten Zweifel über die Absichten des Schenkers, hält er es für möglich, dass ein
Geschenk im Hinblick auf seine dienstliche Stellung gegeben wurde, muss er das Geschenk
zurückweisen. Die Grenze ist relativ eng zu ziehen, da bereits der Anschein der
Käuflichkeit vermieden werden soll (Hänni, Treuepflicht, S. 69 f.; Hinterberger, a.a.O., S.
215).

E. 5.4
Vorliegend ist die Zuwendung von drei Apparaturen im Wert von rund Fr. 100'000.--
(gemäss Beschwerdeführer) bis Fr. 200'000.-- (gemäss Beschwerdegegnerin) zu beurteilen.
Dabei handelt es sich unbestrittenermassen um Geschenke, die die Obergrenze von Art. 27
Angestelltenordnung für die Geringfügigkeit klar überschreiten. Umstritten ist indessen, ob
die Schenkung im Hinblick auf die dienstliche Stellung des Beschwerdeführers erfolgt ist.

E. 5.5
Der Beschwerdeführer macht geltend, dass er die Gegenstände aufgrund seiner früheren
Verdienste, die auf die "Vor-EPFL-Zeit" zurückgingen, erhalten habe. Das Philips
Laboratorium habe sich nichts von der Schenkung versprochen. Der Beschwerdeführer sei
im Bereich der Grundlagenforschung tätig gewesen und habe keine Aufträge für das Philips
Laboratorium ausgeführt. Dieses sei dann ohnehin weitgehend aufgelöst worden. Es habe
daher objektiv kein Anlass zur Annahme bestanden, dass die Geschenkzuwendung die
Unabhängigkeit des Beschwerdeführers in Frage gestellt hätte. Demgegenüber ist die
Beschwerdegegnerin der Ansicht, die Zuwendung sei im Zusammenhang mit und aufgrund
der dienstlichen Stellung erfolgt. Dies folge im Wesentlichen aus der Tatsache, dass die drei
Objekte zur gleichen Zeit und in demselben Lastwagen geliefert worden seien wie anderes
kostspieliges Material, das die Beschwerdegegnerin bestellt hatte. Der Beschwerdeführer
habe die Objekte folglich im Rahmen seiner dienstlichen Funktion erhalten.

E. 5.6
Das Zivilgericht des Kantons Waadt entschied mit Urteil vom 2. Oktober 2006 rechtskräftig
darüber, wem die streitigen Gegenstände geschenkt worden waren. Es stützte sich dabei
insbesondere auf die Aussagen von Prof. A._______, der bis zur Schliessung 1990 für die
Forschungsgruppe Materialtechnologie des Philips Laboratoriums in Hamburg
verantwortlich war und die umstrittenen Schenkungen veranlasst hatte. Prof. A._______
bekräftigte, dass er die Apparaturen dem Beschwerdeführer übergeben habe. Das Philips



Laboratorium habe für diese keine Verwendung mehr gehabt, weshalb er sie dem
Beschwerdeführer, eine der wenigen Personen, die damit umzugehen wüssten, umsonst zur
Verfügung gestellt habe. Bereits mit Schreiben vom 19. März 2002 hatte Prof. A._______
bestätigt, die Apparaturen dem Beschwerdeführer persönlich, unentgeltlich und ohne
Erwartung irgendeiner Gegenleistung aufgrund der langjährigen wissenschaftlichen
Zusammenarbeit zugeeignet zu haben. Sie seien unabhängig von der damaligen
Wirkungsstätte des Beschwerdeführers, der heutigen Beschwerdegegnerin, gegeben
worden. Mit Sicherheit wären die beiden Öfen nicht der Beschwerdegegnerin geschenkt,
sondern einem Kollegen in Deutschland überlassen worden. Das Zivilgericht hält fest, dass
der Beschwerdeführer als Erfinder, Entwerfer und Pionier im Bereich der ACRT- und
LPE-Technologie anzusehen sei. Daher erscheine es nicht überraschend, wenn das Philips
Laboratorium die Apparaturen dem Beschwerdeführer persönlich habe schenken wollen.
Die Aussagen von Prof. A._______ wurden im zivilgerichtlichen Verfahren von Prof.
B._______, dem Leiter des Labors für Kristallogenese und Vorgesetzten des
Beschwerdeführers zur Zeit der Schenkung, bestätigt. Dieser führte zudem aus, dass der
Beschwerdeführer gute, ja als einziger überhaupt Beziehungen zum Philips Laboratorium
geführt habe. Der Beschwerdeführer habe ihn darauf angesprochen, vom Philips
Laboratorium zu einem günstigen Preis Apparaturen für die Kristallogenese-Gruppe zu
erstehen. Bei dieser Gelegenheit habe der Beschwerdeführer persönlich die Apparaturen
geschenkt bekommen, ohne etwas dafür bezahlen zu müssen.

E. 5.7
In Frage steht vorliegend, ob der Beschwerdeführer die Öfen als Geschenk aufgrund seiner
dienstlichen Stellung als öffentlich-rechtlicher Angestellter der Beschwerdegegnerin
erhalten hat, sie ihm mit anderen Worten als Privatperson nicht zugekommen wären. Ein
wesentliches Abgrenzungskriterium bildet hierbei die Absicht des Schenkers, das heisst von
Prof. A._______, der die Schenkung durch das Philips Laboratorium veranlasst hatte. Zu
deren Beurteilung kann massgeblich auf die rechtskräftigen Erhebungen des Zivilgerichts
des Kantons Waadt abgestellt werden. Aus dem Zivilgerichtsurteil geht eindeutig hervor,
dass die Schenkung an die Person des Beschwerdeführers und nicht etwa an seine Funktion
als Arbeitnehmer der Beschwerdegegnerin oder gar an die Beschwerdegegnerin
beabsichtigt war. Der Beschwerdeführer sollte die Spezialöfen aufgrund seiner bisherigen
Forschungstätigkeit erhalten. Es ist durchaus verständlich, dass das Philips Laboratorium
die Apparaturen, für die es keine Verwendung mehr hatte, einem Spezialisten, der einerseits
mit deren Umgang vertraut war, andererseits massgeblich an deren Entstehung beteiligt
war, überlassen wollte. Ausserdem ist nachvollziehbar, dass die Geräte der
Beschwerdegegnerin nicht geschenkt worden wären, zumal zu dieser offenbar gar keine
Beziehungen bestanden hatten - ausser zum Beschwerdeführer, wobei diese Kontakte
unbestritten auf seine frühere Tätigkeit und nicht auf seine damalige bei der
Beschwerdegegnerin zurückzuführen waren. Die Aussagen von Prof. A._______ sind klar
und eindeutig und wurden im Zivilverfahren von weiteren Zeugen bestätigt. Einzig Prof.
C._______, seit 1997 Direktor des Instituts für Mikro- und Optoelektronik, vertrat die
Ansicht, die Objekte seien der Beschwerdegegnerin geschenkt worden. Indessen arbeitete
er, wie er selber präzisierte, zur Zeit der Schenkung nicht für die Beschwerdegegnerin und
hat damit seine Kenntnisse über die Zuwendung nicht persönlich und direkt erhalten,
sondern diese stammen lediglich aus zweiter Hand. Von der Beschwerdegegnerin wird
denn auch nichts eingewendet, das die Aussagen von Prof. A._______ widerlegen könnte.
Da zwischen ihm und dem Beschwerdeführer auch keine näheren, freundschaftlichen



Kontakte bestanden haben, die die Unabhängigkeit in Frage stellen könnten, besteht kein
Anlass, seine Aussagen für das vorliegende Verfahren nicht zu berücksichtigen. Es kann
demnach davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt der
Schenkung zwar bei der Beschwerdegegnerin angestellt war, die Schenkung aber
unabhängig vom Anstellungsverhältnis erfolgt ist und insbesondere auch erfolgt wäre, wenn
das Anstellungsverhältnis nicht zur Beschwerdegegnerin, sondern etwa zu einer anderen
Institution, bestanden hätte. So war der Beschwerdeführer auch stets davon ausgegangen,
die Öfen persönlich geschenkt bekommen zu haben. Einerseits gab er dies den
Mitarbeitenden und Untergebenen des Labors von Anfang an bekannt, wobei zumindest
auch sein direkter Vorgesetzter, Prof. B._______ darüber informiert war, andererseits
wurden die Öfen nicht, wie beispielsweise das gleichzeitig mit diesen an die
Beschwerdegegnerin gelieferte Material, inventarisiert. Die Beschwerdegegnerin machte
ihren Eigentumsanspruch erst geltend, nachdem der Beschwerdeführer die Gegenstände im
November 2000 aus den Laborräumlichkeiten entfernt hatte. In den vorangegangenen zehn
Jahren hatte sie sich weder als Eigentümerin zu erkennen gegeben noch sich darum bemüht,
die Eigentumsverhältnisse abzuklären bzw. den kundgegebenen Anspruch des
Beschwerdeführers in Frage zu stellen.

E. 5.8
Die Beschwerdegegnerin wendet ein, die fraglichen Öfen seien zusammen mit anderem
Material an ihre Adresse geliefert worden, so dass ein klarer Bezug zwischen der
Zuwendung und der dienstlichen Stellung des Beschwerdeführers bestehe. Dem
Beschwerdeführer zufolge erfolgte die Lieferung indessen einzig aus Kostengründen an die
Institutsadresse der Beschwerdegegnerin, da gleichzeitig mit den ihm geschenkten Öfen
auch gekaufte Gegenstände an die Beschwerdegegnerin geliefert worden seien. Die
Lieferung an die Institutsadresse der Beschwerdegegnerin wird von keiner Seite bestritten.
Allein die Lieferung an ihre Adresse vermag jedoch entgegen der Ansicht der
Beschwerdegegnerin keinen Zusammenhang zwischen der Zuwendung und der Eigenschaft
des Beschwerdeführers als öffentlich-rechtlich Angestellter zu begründen. Die Schenkung
ist vielmehr - wie soeben dargelegt - unabhängig von der damaligen Anstellung des
Beschwerdeführers bei der Beschwerdegegnerin erfolgt. Zudem kann der Umstand, dass die
geschenkten Öfen - im Gegensatz zu den gekauften Geräten zu Handen der
Beschwerdegegnerin - mit einer Etikette mit dem Namen des Beschwerdeführers versehen
waren, wie bereits das Zivilgericht festgestellt hat, als weiteres Indiz für die persönliche
Schenkung zugunsten des Beschwerdeführers gewertet werden. Der Beschwerdeführer liess
sich die Gegenstände in sein Labor liefern, da er dort seine Forschung betrieb. Gleichzeitig
ermöglichte er damit den Mitgliedern seiner Forschungsgruppe den Gebrauch der Geräte.
An seiner Privatadresse hätten diese ihm wie auch seinen Mitarbeitern nichts genutzt.
Entgegen den Schlussfolgerungen der Vorinstanz hat dies aber nicht zur Folge, dass
dadurch der in Art. 27 Angestelltenordnung geforderte Zusammenhang zwischen der
Schenkung und der dienstlichen Stellung des Beschwerdeführers entstanden wäre. Wie
vorne erwähnt ist vielmehr auch die Absicht des Schenkers, wem er die Gegenstände
zugewendet haben will, mit zu berücksichtigen. Daher kann der Vorinstanz, die lediglich
auf das Kriterium des Gebrauchs der Gegenstände durch den Beschwerdeführer abgestellt
hat, nicht gefolgt werden. Eine Schenkung der Spezialöfen an eine Person oder Institution,
die diese gar nicht hätte gebrauchen können, hätte ohnehin keinen Sinn ergeben. Vorliegend
sind die Öfen dem Beschwerdeführer wegen seiner wissenschaftlichen Stellung gegeben
worden, die er unabhängig von der Anstellung bei der Beschwerdegegnerin inne hatte. Die



Schenkung ermöglichte es ihm, die Geräte für seine wissenschaftliche Arbeit und diejenige
seiner Mitarbeitenden im Labor der Beschwerdegegnerin einzusetzen. Dieses Ergebnis
hätte zwar auch erreicht werden können, wenn die Gegenstände der Beschwerdegegnerin
geschenkt worden wären und sie diese dem Beschwerdeführer zu dessen Forschung
überlassen hätte. Für die Dauer des Arbeitsverhältnisses hätten insofern die
Eigentumsverhältnisse keine Rolle gespielt. Doch wären - und sind - diese spätestens bei
Auflösung des Arbeitsverhältnisses relevant geworden. Vorliegend ist es nun offenbar die
Absicht des Schenkers gewesen, das Eigentum ausschliesslich dem Beschwerdeführer
persönlich zukommen zu lassen. Wesentlich ist im vorliegenden Fall zudem, dass keinerlei
Beziehungen zwischen dem Philips Laboratorium und der Beschwerdegegnerin gepflegt
wurden oder beabsichtigt waren. Das Philips Laboratorium hat deshalb in keiner Weise den
Anschein erweckt, mit der Zuwendung an den Beschwerdeführer irgendwelche
Nebenabsichten zu hegen. Somit bestand auch für den Beschwerdeführer keinerlei Anlass,
an den Absichten des Philips Laboratoriums, und insbesondere von Prof. A._______, zu
zweifeln.

E. 5.9
Damit lässt sich festhalten, dass der Beschwerdeführer die fraglichen Apparaturen aufgrund
seiner Forschungstätigkeit und seiner Zusammenarbeit mit dem Philips Laboratorium zu
Zeiten, bevor er bei der Beschwerdegegnerin angestellt wurde, bekommen hat und diese
ihm als Privatperson, unabhängig von seiner Anstellung, zugekommen sind. Die
Beschwerdegegnerin vermag daher keinen Herausgabeanspruch gestützt auf Art. 27 Abs. 3
Angestelltenordnung geltend zu machen.

E. 6
Im Übrigen dürfte ein Herausgabeanspruch gestützt auf das Geschenkannahmeverbot, wie
vom Beschwerdeführer in seiner Beschwerde vom 7. Mai 2002 an den ETH-Rat bereits
vorgebracht, zum Zeitpunkt seiner Geltendmachung durch die Beschwerdegegnerin
ohnehin bereits verjährt gewesen sein.

E. 6.1
Die Verjährung ist im öffentlichen Recht als allgemeiner Rechtsgrundsatz anerkannt und
betrifft vermögensrechtliche wie auch andere öffentlich-rechtliche Ansprüche (Ulrich
Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl.,
Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 778 f.). Gemäss Art. 113 der Bundespersonalverordnung vom
3. Juli 2001 (BPV, SR 172.220.111.3) richten sich die Verjährungsfristen für Ansprüche
aus dem Arbeitsverhältnis nach den Artikeln 127 und 128 OR. Danach verjähren die
Forderungen von Arbeitnehmern aus dem Arbeitsverhältnis mit Ablauf von fünf Jahren
(Art. 128 Ziff. 3 OR). Für alle anderen Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis gilt
grundsätzlich die zehnjährige Verjährungsfrist gemäss Art. 127 OR. Die Verjährungsfrist
beginnt mit der Fälligkeit der Forderung (Art. 130 Abs. 1 OR).

E. 6.2
Die Lieferung der vorliegend im Streite stehenden Apparaturen an die Institutsadresse der
Beschwerdegegnerin ist gemäss Entscheid der Vorinstanz - von den Parteien unbestritten -
im Dezember 1990 erfolgt. Wie im Zivilgerichtsurteil festgestellt wurde, wusste Prof.
B._______ als Vorgesetzter des Beschwerdeführers von der Möglichkeit des Erwerbs von
Gegenständen vom Philips Laboratorium wie auch von der darauffolgenden Schenkung
dieser Gegenstände an den Beschwerdeführer Bescheid. Es kann daher davon ausgegangen



werden, dass Prof. B._______ spätestens zum Zeitpunkt der Lieferung der Gegenstände,
folglich im Dezember 1990, von der Schenkung erfahren hat. Sein Wissen als Vorgesetzter
des Beschwerdeführers ist der Beschwerdegegnerin anzurechnen, so dass die
Verjährungsfrist spätestens mit Übergabe der Öfen an den Beschwerdeführer im Dezember
1990 zu laufen begonnen hat. Mit Schreiben vom 3. Juli 2001 forderte die
Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer auf, die von ihm im November 2000 aus den
Räumlichkeiten der Beschwerdegegnerin entfernten Gegenstände zurückzugeben, da diese
in ihrem Eigentum stünden. Ob mit dieser Aufforderung tatsächlich die Verjährung hätte
unterbrochen werden können - so stützte sich der Anspruch nicht auf das
Geschenkannahmeverbot -, kann an dieser Stelle offen bleiben, zumal sie ohnehin zu spät
erfolgt ist. Denn mit Schreiben vom 3. Juli 2001 ist sie mehr als zehn Jahre nach der
Schenkung geltend gemacht worden, zu einem Zeitpunkt also, als die Frist zur
Geltendmachung des Herausgabeanspruchs bereits verjährt war. Es ist nicht ersichtlich und
wird vor allem von der Beschwerdegegnerin auch nicht vorgebracht, dass schon zu einem
früheren Zeitpunkt verjährungsunterbrechende Handlungen vorgenommen worden wären.
Zwar führt die Beschwerdegegnerin in ihrer Verfügung vom 25. April 2002 aus, seit Ende
2000 versucht zu haben, die drei Objekte zurück zu erhalten. So verlangte sie in ihrer
Verfügung vom 5. Dezember 2000 die Rückgabe namentlich des Epitaxie-Ofens, damit die
Mitarbeiterin des Beschwerdeführers ihre Forschungsarbeit fortsetzen könne. Eigentum an
den fraglichen Gegenständen machte sie jedoch nicht geltend. Vielmehr wurde die Frage
der Eigentumsverhältnisse ausdrücklich als ungeklärt bezeichnet. Das Vorliegen früherer,
vor dem 3. Juli 2001 erfolgter, rechtzeitiger verjährungsunterbrechender Handlungen ist
daher nicht erstellt. Demnach wäre der Anspruch der Beschwerdegegnerin auf Herausgabe
der umstrittenen Apparaturen - sofern ein solcher überhaupt bestanden hätte - zum
Zeitpunkt seiner Geltendmachung bereits verjährt gewesen.

E. 7.1
Die Beschwerdegegnerin stellt für den Fall, dass das Eigentum an den fraglichen
Gegenständen dem Beschwerdeführer zugesprochen werden sollte, den Eventualantrag,
dieser sei zu verpflichten, ihr Fr. 40'000.-- sowie den Gegenwert von DM 1'850.-- für 41.43
g Platin per 10. Dezember 1990 zuzüglich Zins zu 5 % ab Rechtskraft des Urteils zu zahlen.

E. 7.1.1
Im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde sind grundsätzlich nur
Rechtsverhältnisse zu beurteilen, zu denen die zuständige Verwaltungsbehörde vorgängig
verbindlich in Form einer Verfügung Stellung genommen hat. Insoweit bestimmt die
Verfügung den beschwerdeweise weiterziehbaren Anfechtungsgegenstand. Umgekehrt fehlt
es an einem Anfechtungsgegenstand und somit an einer Sachurteilsvoraussetzung, wenn
und soweit keine Verfügung ergangen ist. Aus prozessökonomischen Gründen kann das
verwaltungsgerichtliche Verfahren auf eine ausserhalb des Anfechtungsgegenstandes, das
heisst ausserhalb des durch die Verfügung bestimmten Rechtsverhältnisses liegende
spruchreife Frage ausgedehnt werden, wenn diese mit dem bisherigen Streitgegenstand
derart eng zusammenhängt, dass von einer Tatbestandsgesamtheit gesprochen werden kann,
und wenn sich die Verwaltung zu dieser Streitfrage mindestens in Form einer
Prozesserklärung geäussert hat (Urteil des Bundesgerichts 1A.254/2004 vom 7. Februar
2005 E. 2.3 mit Hinweisen; BGE 130 V 501 E. 1.2; Alfred Kölz/Isabelle Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, Rz.
408).



E. 7.1.2
Die Kosten über Fr. 40'000.-- für die Instandstellung der Apparaturen sowie das Entgelt von
DM 1'850.-- für 41.43 g Platin wurden in der angefochtenen Verfügung erwähnt, auf den
dazumaligen Eventualantrag der Beschwerdegegnerin ist aber wegen Abweisung der
Beschwerde nicht eingetreten worden. Ob ein entsprechender Anspruch der
Beschwerdegegnerin auf Zahlung dieser Beträge durch den Beschwerdeführer besteht, ist
daher nicht verfügt worden und bildet grundsätzlich nicht Anfechtungsgegenstand des
vorliegenden Verfahrens. Im vorliegenden Beschwerdeverfahren bringt die
Beschwerdegegnerin den Antrag erneut vor. Eine Anschlussbeschwerde ist dem
Verwaltungsverfahren zwar fremd, doch hat die Entschädigungsfrage einen derart engen
Zusammenhang zum Streitgegenstand, dass von einer Tatbestandsgesamtheit gesprochen
werden kann. Zudem beantragte der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde an die
Vorinstanz die Feststellung, dass keine Herausgabe- oder sonstigen Ansprüche der
Beschwerdegegnerin bestünden, womit auch die Kosten für die Instandstellung und das
Entgelt für das Platin umfasst sind. Da sich der Beschwerdeführer im vorliegenden
Verfahren materiell geäussert hat und es dabei ebenfalls um eine Streitigkeit aus dem
Arbeitsverhältnis geht (vgl. nachstehende Erwägung), rechtfertigt es sich, das
verwaltungsgerichtliche Verfahren aus prozessökonomischen Gründen auf den
Eventualantrag der Beschwerdegegnerin auszudehnen, dies umso mehr, als eine
Rückweisung in diesem Punkt einem prozessualen Leerlauf gleichkäme.

E. 7.2.1
Die fraglichen Öfen stehen, wie gesehen, im Eigentum des Beschwerdeführers. Im
Einvernehmen von Beschwerdeführer und Beschwerdegegnerin wurden sie während rund
10 Jahren zu Forschungszwecken im Labor der Beschwerdegegnerin verwendet. Die
Beschwerdegegnerin hat denn auch in ihrer Verfügung vom 23. November 2000 vom
Beschwerdeführer die Rückgabe der Öfen mit der Begründung verlangt, dessen
Mitarbeiterin sei zur Fortsetzung ihrer Forschungsarbeiten auf diese angewiesen.

E. 7.2.2
Die Arbeitsverhältnisse des Personals der EPFL richten sich, soweit das ETH-Gesetz nichts
Abweichendes bestimmt, nach dem BPG (Art. 17 Abs. 2 ETH-Gesetz). Die zur Erfüllung
der Aufgaben erforderliche Ausrüstung des Personals mit den Geräten, den Dienstkleidern
und dem Material sowie der Ersatz der Auslagen und die Vergütung für Inkonvenienzen
werden in den Ausführungsbestimmungen geregelt (Art. 18 Abs. 1 und 2 BPG). Gemäss
Art. 43 Abs. 2 der Verordnung des ETH-Rates vom 15. März 2001 über das Personal im
Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen (PVO-ETH, SR 172.220.113)
können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einvernehmen mit der zuständigen Stelle
eigene Geräte, Materialien und Schutzkleider verwenden. Es kann dafür eine
Entschädigung vereinbart werden.

E. 7.2.3
Das Verhältnis zwischen dem Beschwerdeführer und der Beschwerdegegnerin in Bezug auf
die Öfen ist somit nicht als Gebrauchsleihe im Sinne von Art. 305 ff. OR zu qualifizieren,
sondern stellt ein in der PVO-ETH speziell geregeltes Verhältnis dar (vgl. auch Art. 327 OR
für das privatrechtliche Arbeitsverhältnis). Mit Auflösung des Arbeitsverhältnisses ist
gestützt auf Art. 6 Abs. 2 BPG i.V.m. Art. 339a OR ein Rückgabeanspruch des
Beschwerdeführers gegenüber der Beschwerdegegnerin entstanden. Unbestritten ist, dass



weder für die Verwendung der Öfen noch für deren Unterhalt eine Vereinbarung getroffen
wurde. Der Beschwerdegegnerin, der das Wissen ihrer Angestellten - der
Labormitarbeitenden des Beschwerdeführers und des Vorgesetzten Prof. B._______ -
anzurechnen ist, war bewusst, dass der Beschwerdeführer die Öfen geschenkt bekommen
hatte. Es ist daher davon auszugehen, dass dieser die Öfen seiner Arbeitgeberin zu
Forschungszwecken unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat und diese, an sich für die
Ausrüstung ihrer Mitarbeitenden mit den erforderlichen Materialien verantwortlich (Art. 43
Abs. 1 PVO-ETH), im Gegenzug bereit war, für die Instandstellung und den Unterhalt der
Apparaturen aufzukommen. So bringt die Beschwerdegegnerin jedenfalls nicht vor,
während den zehn Jahren bis zum Zerwürfnis mit dem Beschwerdeführer im Herbst 2000
irgendwelche Entschädigungen geltend gemacht zu haben. Fordert sie nun nachträglich
Instandstellungskosten zurück, verhält sie sich wider Treu und Glauben. Der Antrag der
Beschwerdegegnerin auf Verurteilung des Beschwerdeführers zur Zahlung von Fr.
40'000.-- für die Kosten der Instandstellung der Öfen ist demnach abzuweisen.

E. 7.3
In seiner Stellungnahme vom 30. April 2008 anerkennt der Beschwerdeführer den
Gegenwert von 14 g Platin, sofern der Eventualantrag der Beschwerdegegnerin
gutgeheissen würde. Da in den vorangegangenen Verfahren stets die Rede von 41 g Platin
war, der Beschwerdeführer in keiner Weise darlegt, weshalb gerade der Gegenwert von 14
g anerkannt werde, ist davon auszugehen, dass es sich um einen Schreibfehler handelt und
das Entgelt für das gesamte Platin mit einem Gewicht von 41.43 g anerkannt wird. Im
Übrigen geht es bei dieser Forderung um den Geldbetrag, welchen die Beschwerdegegnerin
1990 dem Philips Laboratorium für das zusammen mit den Öfen gelieferte Platin bezahlt
hat. Es ist somit festzuhalten, dass der Beschwerdeführer der Beschwerdegegnerin den
Gegenwert von DM 1'850.-- per 10. Dezember 1990 zuzüglich Zins zu 5 % ab Rechtskraft
des vorliegenden Urteils zu zahlen hat.

E. 8
Zusammenfassend kann folglich festgehalten werden, dass der Beschwerdegegnerin
gestützt auf Art. 27 Abs. 3 Angestelltenordnung kein Herausgabeanspruch zusteht, da die in
Frage stehenden Gegenstände dem Beschwerdeführer persönlich und nicht im Hinblick auf
seine Anstellung bei der Beschwerdegegnerin geschenkt worden waren. Die Beschwerde ist
demnach gutzuheissen und das Urteil der Vorinstanz vom 18. Oktober 2007 aufzuheben.
Der Eventualantrag der Beschwerdegegnerin ist insoweit gutzuheissen, als der
Beschwerdeführer zu verpflichten ist, der Beschwerdegegnerin den Gegenwert von DM
1'850.-- per 10. Dezember 1990 zuzüglich Zins zu 5 % ab Rechtskraft des vorliegenden
Urteils zu zahlen. Soweit weitergehend, ist der Eventualantrag der Beschwerdegegnerin
abzuweisen.

E. 9
Gemäss Art. 34 Abs. 2 BPG ist das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht in
personalrechtlichen Angelegenheiten unabhängig vom Verfahrensausgang kostenlos, ausser
bei Mutwilligkeit, die vorliegend nicht gegeben ist. Es sind daher keine Verfahrenskosten
zu erheben.

E. 10
Dem in der Hauptsache obsiegenden Beschwerdeführer ist eine Parteientschädigung
zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 11.



Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR 173.320.2]). Der Anwalt des Beschwerdeführers hat eine Kostennote im Betrag
von Fr. 4'522.90 (inkl. Mehrwertsteuer und Auslagen) eingereicht. Angesichts des
grossmehrheitlichen Obsiegens erscheint eine Kürzung der geltend gemachten
Parteientschädigung nicht gerechtfertigt. Demnach hat die Beschwerdegegnerin dem
Beschwerdeführer eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 4'522.90 zu entrichten
(Art. 64 Abs. 2 und 3 VwVG i.V.m. Art. 14 Abs. 1 und 2 VGKE). Der bloss in einem
Nebenpunkt obsiegenden Beschwerdegegnerin steht keine Parteientschädigung zu.
Ebenfalls ist dem Beschwerdeführer aufgrund seines Obsiegens eine Parteientschädigung
für das vorinstanzliche Verfahren zuzusprechen. Da keine entsprechende Kostennote
eingereicht wurde, ist die Entschädigung aufgrund der Akten festzusetzen (Art. 14 Abs. 2
VGKE). Für den vorliegenden Fall erscheint eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr.
2'000.--, von der Beschwerdegegnerin an den Beschwerdeführer zu entrichten, als
angemessen.
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